
I. Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss

2

RESOLUTION 63/267

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 31. März 2009, ohne Abstimmung, auf der Grundlage
des Resolutionsentwurfs A/63/L.60/Rev.1 und Add.1, eingebracht von: Belgien, Dänemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Israel, Italien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Öster-
reich, Portugal, Slowenien, Spanien, Sudan, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.

63/267. Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas: Fortschritte bei der
Durchführung und internationale Unterstützung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/2 vom 16. September 2002 über die Erklärung der
Vereinten Nationen über die Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/7 vom 4. November 2002 über die abschlie-
ßende Überprüfung und Bewertung der Neuen Agenda der Vereinten Nationen für die Ent-
wicklung Afrikas in den neunziger Jahren und die Unterstützung für die Neue Partnerschaft für
die Entwicklung Afrikas sowie auf die Resolutionen 58/233 vom 23. Dezember 2003, 59/254
vom 23. Dezember 2004, 60/222 vom 23. Dezember 2005, 61/229 vom 22. Dezember 2006
und 62/179 vom 19. Dezember 2007 mit dem Titel „Neue Partnerschaft für die Entwicklung
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63/277. Organisation einer Konferenz der Vereinten Nationen auf höchster Ebene über 
die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise und ihre Auswirkungen auf die
Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf den Konsens von Monterrey der Internationalen Konferenz über Ent-
wicklungsfinanzierung6 und die Erklärung von Doha über Entwicklungsfinanzierung: Ergeb-
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sammlung sowie gegebenenfalls der Geschäftsordnung der Konferenz von Monterrey8 und der
Konferenz von Doha9 an der Konferenz und ihrem Vorbereitungsprozess teilzunehmen, wobei
die praktischen Vorkehrungen und Modalitäten für die Teilnahme an der Konferenz, ein-
schließlich der Akkreditierungsverfahren für nichtstaatliche Organisationen sowie zivilgesell-
schaftliche und privatwirtschaftliche Institutionen, in der in Ziffer 4 genannten Mitteilung fest-
zulegen sind;

4. ersucht das Sekretariat, in enger Zusammenarbeit mit dem Büro des Präsidenten der
Generalversammlung bis spätestens 20. April 2009 eine Mitteilung über den Arbeitsplan der
Konferenz vorzulegen;

5. begrüßt die 2009 stattfindende Sondertagung auf hoher Ebene des Wirtschafts- und
Sozialrats mit den Bretton-Woods-Institutionen, der Welthandelsorganisation und der Handels-
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, die einen der umfassenden Erörterung der
weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise und ihrer Auswirkungen auf die Entwicklung gewid-
meten Tagungsteil umfassen wird, und bittet die Präsidentin des Rates, eine Zusammenfassung
der Erörterung als Beitrag zur Ausarbeitung des Entwurfs des Ergebnisdokuments der Konfe-
renz vorzulegen;

6. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Initiative des Präsidenten der Generalver-
sammlung zur Abhaltung des interaktiven thematischen Dialogs über die weltweite Finanz-
und Wirtschaftskrise und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung vom 25. bis 27. März 2009
als Beitrag zu dem Vorbereitungsprozess;

7. begrüßt die Initiative der Regionalkommissionen, mit Unterstützung der regionalen
Finanzinstitutionen, einschließlich der regionalen Entwicklungsbanken, und anderer zuständi-
ger Stellen regionale Konsultationen zu führen, und bittet sie, so bald wie möglich zu dem Vor-
bereitungsprozess für die Konferenz beizutragen;

8. ersucht




